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Im Ergebnis von Terroranschlägen 
in Europa beschloss die EU  eine 
Reihe von Maßnahmen zur euro-
paweiten Terrorismusabwehr. Da-
zu gehört die EU-Richtlinie 
2008/43/EC, die durch die Richtli-
nie 2012/4/EU präzisiert wurde 
(Bilder 1 bis 3). Ziel der EU-Richt-
linie ist es, im Fall des Auffindens 
von Explosivstoffen (z.B. bei Er-
mittlungen im Umfeld des Terro-
rismus) den ermittelnden Behör-
den schnell Auskunft über den 
letzten Besitzer geben zu können. 
Betroffen sind die Hersteller, 
Händler und Verwender von Ex-
plosivstoffen. Von der EU-Kenn-
zeichnungsrichtlinie  nicht betrof-
fen sind Explosivstoffe, die erst 
unmittelbar am Verwendungsort 
hergestellt werden, Munition so-
wie einige wenige Explosivstoffe 
wie Anzündschnüre. Bereits ab 
05.04.2013 müssen alle innerhalb 
der EU hergestellten bzw. in die 
EU importierten Explosivstoffstof-
fe mit einer eindeutigen individu-
ellen Nummer versehen werden 
(Bild 4). Sie wird auf jeden einzel-
nen Explosivstoff im Klartext und 
als Data-Matrixcode aufgebracht.

Inhalt und Umsetzung der EU-Kennzeichnungs-
richtlinie sowie elektronische Verzeichnisführung 

für kleine, mittlere und große Unternehmen 
 einfach – zuverlässig – modular
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Herausforderungen  (Bild 5)
1.  Jede Bewegung eines Explosivstoffs 

muss mit Hilfe der individuellen Num-
mer dokumentiert werden. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Länge der 
Nummer etwa bis zu 30 Stellen betra-
gen kann.

2.  Jedes Unternehmen muss jederzeit 
(7 Tage je Woche, 24 Stunden) gegen-
über der zuständigen Behörde zum 
Verbleib jedes Explosivstoffs aus-
kunftsfähig sein. Die Auslegung des 
Wortes „jederzeit“ auf eine bestimmte 
Zeitspanne ist nicht möglich. Die Rege-
lung entspricht jedoch dem, was auch 
in anderen Rechtsbereichen z. B. bei 
Unfällen im Betrieb oder bei Störfällen 
vorgesehen ist.

  Dies ist eine Anforderung, die vor allem 
kleinere oder mittelständische Unter-
nehmen nicht oder nur mit hohem Auf-
wand erfüllen können. 

  Auskunftspflicht besteht gegenüber 
den für den Vollzug des Sprengstoff-
rechts bzw. für die Strafverfolgung zu-
ständigen Behörden.

3.  Alle Daten müssen 10 Jahre aufbe-
wahrt werden.

1 bis 3 EU Kennzeichnungsrichtlinien
2008/43/EG und 2012/4/EU
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Lösung (Bild 6)

Die einzige sinnvolle Lösung ist fast im-
mer die Einführung eines elektronischen 
Erfassungs- und Auskunftssystems. 

Die elektronischen Erfassungs- und 
Auskunftssysteme bestehen  i.d.R. aus ei-
ner stationäre Software (Software die sich 

in einem Rechenzentrum im Internet be-
findet oder auf PC-Technik beim Anwen-
der installiert wird) sowie mobilen Geräten 
mit denen Bewegungen von Explosivstof-
fen in Sprengstofflägern oder am Spreng-
ort registriert werden (Bild 9).

Damit zukünftig die Empfänger der Ex-
plosivstoffe im Wareneingang nicht jede 
individuelle Nummer einzeln registrieren 
müssen, erhalten sie von ihrem Lieferan-
ten neben der Ware eine Datei (XML-Da-
tei), in der alle individuellen Nummern der 
Explosivstoffe bereits enthalten sind. For-
mat und Aufbau der XML-Datei sind von 
der FEEM, dem europäischen Verband 
der Explosivstoffhersteller, standardisiert. 

Elektronisches Lagerbuch 
nach §16 SprengG

Neben dem elektronischen Informati-
onssystem muss jedes Unternehmen wei-
terhin das Verzeichnis nach § 16 SprengG 
führen (Bild 10). 

Deshalb entscheiden sich fast alle Un-
ternehmen im Zusammenhang mit der 
Einführung des elektronischen Erfas-
sungs- und Auskunftssystems auch zur 
Einführung des elektronischen Lagerbu-
ches.

TTE – ein elektronisches 
 Erfassungs- und Auskunfts-
system zur Umsetzung der 
EU-Kennzeichnungsrichtlinie

TTE (Tracking und Tracing von Explo-
sivstoffen) ist ein Erfassungs- und Aus-
kunftssystem mit dem die Verwendung 
von Explosivstoffen schnell und einfach 

4 Ausgewählte Aspekte – Eindeutige Kennzeichnung

5 Fristverschiebung durch die EU-Kennzeichnungsrichtlinie 2012/4/EU

7 TTE-Trustcenter, Anhang zur E-Mail, Datenfunk, Datenträger wie USB-Stick, Sonder-
lösungen

TTE
ein elektronisches Erfassungs-  

und Auskunftssystems 
zur Umsetzung der  

EU-Kennzeichnungsrichtlinie
optional:  

elektronisches Lagerbuch

6 Elektronisches Sprengmittelverzeichnis
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dokumentiert werden kann. Für Arbeiten 
im Sprengstofflager und Steinbruch ist ei-
ne Internetverbindung nicht notwendig. 

TTE wurde in enger Zusammenarbeit 
mit dem deutschen Sprengverband e.V. 
entwickelt und ist bereits in über 450 Un-
ternehmen in Deutschland und Europa im 
Einsatz. Die TTE-Europe GmbH verfügt 
über langjährige Erfahrung  in der Intralo-
gistik und beschäftigt sich seit 2010 mit 
der Thematik Tracking und Tracing von 
Explosivstoffen. 

Optimale Anpassung an die 
 Anforderungen des jeweiligen 
 Unternehmens

Die Anforderungen und Voraussetzun-
gen der Unternehmen sind sehr unter-
schiedlich. Deshalb bietet TTE eine Viel-
zahl von Varianten und Modulen, so dass 
jeder TTE-Kunde eine auf ihn abgestimm-
te Lösung erhalten kann. Dazu gehören 
zum Beispiel:
●● Installation der stationären Software 
entweder im zentralen Rechenzentrum 
im Internet oder auf PC-Technik vor Ort.

●● Auswahlmöglichkeit zwischen mehre-
ren mobilen Datenerfassungsgeräten 
und Tablet PCs (Bild 11).

●● Viele Möglichkeiten für den Datentrans-
fer vom Lieferanten zum Kunden (Trust-
center, Anlage zur E-Mail, Datenträger 
wie USB-Stick, Riocloud) (Bild 7).

●● Unterschiedliche Gebührenmodelle.

Auskunftspflicht gegenüber den 
Behörden auch ohne persönliche 
Erreichbarkeit

Auch für Auskunftsfähigkeit gegenüber 
den für den Vollzug des Sprengstoffrechts 
sowie den für die Strafverfolgung zustän-
digen Behörden bietet TTE zwei Möglich-
keiten:
●● Die Behörde übergibt jeweils die indi-
viduellen Nummern der aufgefundenen 
Sprengstoffe an das Unternehmen. 
Das Unternehmen recherchiert in 
 seinem Erfassungs- und Auskunftssys-
tem und erteilt der Behörde die Aus-
kunft.

●● Das Unternehmen generiert für die Be-
hörde ein Passwort. Mit dem Passwort 
kann die Behörde die Recherche im 
Rechenzentrum (das sich im Internet 
befindet) selbst durchführen. Die Re-
cherche der Behörde ist nur nach kon-
kreten einzelnen Explosivstoffen mög-
lich (keine Bestandsabfragen).  Das Un-
ternehmen wird davon automatisch in-
formiert. Es kann den Zugang der Be-
hörde jederzeit sperren. 

Da bei der 2. Variante keine permanente 
persönliche Auskunftsfähigkeit gegen-
über den Behörden notwendig ist, wird 
sie besonders oft gekauft.

8 Einfache und intuitive Bedienung, Beispiel: Mobile Geräte

9 Ausgewählte Vorteile der Online Variante

10 Elektronische Verzeichnisführung nach § 16 SprenG
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Zukunftssicherheit und 
 Unabhängigkeit 
●● TTE hat die komplette Fachkompetenz 
im eigenen Haus. TTE wurde durch die 
TTE-Europe GmbH entwickelt.

●● Mit über 60 Personen verfügt die TTE-
Europe GmbH über ein sehr gutes Po-
tenzial für leistungsfähigen Service und 
permanente Weiterentwicklungen.

●● TTE besitzt in fast jedem europäischen 
Ausland einen Partner.

Einfache Bedienung
TTE wurde optimal auf die alltäglichen 

Arbeitsvorgänge in einem Unternehmen 
abgestimmt. Die Software besitzt eine 
einfache und nutzerfreundliche Be-
dienoberfläche. 

Sie ist weitestgehend selbsterklärend. 
Dadurch ist der Schulungsaufwand mini-
mal. Die handlichen Geräte machen das 
Arbeiten schnell und einfach. Je nach 
Vorlieben des Anwenders, können die 

11 Mobile Datenerfassungsgeräte, Handscanner, Tablet-PCs in unterschiedlichen Ausfüh-
rungen, Schutz- und Preisklassen

mobilen Geräte per Touchscreen und Tas-
tatur, auch mit Handschuhen, bedient 
werden. 

Fotos/Grafiken: TTE-Europe GmbH
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Karl Julius Braunsdorf führte das Draht-
seil als Förderseil im sächsischen Berg-
bau ein. Er konstruierte eine Vielzahl von 
Wassersäulenmaschinen, Dampfmaschi-
nen, Erzwäschen und Pochwerksanlagen. 
Weiterhin war er Mitglied des Sächsi-
schen Ingenieurs- und Architekten-Ver-
eins.

Braunsdorf wurde am 29.03.1807 in 
Dresden geboren. Er besuchte nacheinan-
der die Bürgerschule in Dresden-Neustadt 
und das Wielandsche Institut sowie in 
Leipzig das Hempelsche Institut und die 
Nikolaischule. Von 1825 bis 1829 studierte 
er an der Bergakademie Freiberg, wo er 
sich besonders für das Maschinenfach in-
teressierte. Nach mehrjähriger praktischer 
Tätigkeit im Maschinenwesen, wurde er 
1835 als Maschinenbaugehilfe und Proto-
kollant beim Bergamt Freiberg angestellt. 
1840 wurde er Bergamtassessor für sämt-
liche sächsischen Bergämter für Maschi-
nen- und Bauanlagen. 1846 wurde er zum 
Kunstmeister, 1853 zum Oberkunstmeister 
und 1869 zum Bergrat ernannt.

Unter seiner Leitung wurde 1835 das 
erste eiserne Treibeseil beim Pferdegöpel 
des Alt-Horniger Treibeschachtes bei 
Brand-Erbisdorf probiert und bewährte 
sich vorzüglich. Neben seiner Tätigkeit im 
Maschinenwesen des Erzbergbaues wirkte 
Braunsdorf als Berater in Maschinenange-
legenheiten beim Königlichen Steinkohlen-
werk in Zaukerode. Zeugnisse seiner Wirk-

Historischer Bergbau

Karl Julius Braunsdorf, ein bedeutender  
Maschinenkonstrukteur für den sächsischen Bergbau

samkeit sind eine große Zahl von Neubau-
ten im Freiberger und Obererzgebirgischen 
Bergbau, als da sind: Neu konstruierte 
Wassersäulenmaschinen, Wasserhaltungs- 
und Förderdampfmaschinen, Dampfpoch-
werke und Erzwäschen. Zahlreich sind 
auch die von ihm vorgenommenen Verbes-
serungen an älteren Maschinenanlagen 
und die Einführung neuer Maschinen im 

Bergbau, wie Erzwalzwerke, Wasserhal-
tungsturbinen und Fahrtkünste. Reiche Er-
fahrungen dafür hatte er sich durch größe-
re Reisen in Deutschland, Frankreich, Eng-
land, Italien und der Schweiz angeeignet. 
Zahlreiche Veröffentlichungen in den Säch-
sischen Jahrbüchern geben Zeugnis von 
der Gründlichkeit seines Wissens und 
Könnens. Im Jahre 1852 wurde ihm als 
erstem Bergmann der Sächsische Alb-
rechtsorden 1. Klasse verliehen.

Rege Tätigkeit entfaltete er auch als Mit-
glied des Sächsischen Ingenieur- und Ar-
chitekten-Vereins und des Freiberger Berg-
männischen Vereins sowie im Ausschuß 
des Erzgebirgischen Steinkohlen-Aktien-
vereins und im Direktorium der Freiberger 
Gasanstalt.

Am 26.10.1883 ist er nach kurzem Ru-
hestand verstorben, am 29.10.1883 wurde 
er mit einer Bergparade unter großer Be-
teiligung freiberger- und auswärtiger Fach-
leute auf dem Donatsfriedhof in Freiberg 
beigesetzt.

Weitere Informationen: 
Prof. Dr.-Ing. habil Gerd Grabow 
TU Bergakademie Freiberg 
Fakultät Maschinenbau 
Verfahrens- und Energietechnik 
Lampadiusstraße 4 
69599 Freiberg 
Tel.: 03731/39-2465 
Internet: www.tu-freiberg.de

Karl Julius Braunsdorf (1807 bis 1883) 
Quelle: Medienzentrum der  

 TU Bergakademie Freiberg


